
Textfeld
 1. Änderung: rechtsverbindlich am 26.04.2004 (1) Für den gesamten Planbereich gilt die Verordnung  über die bauliche Nutzung der Grundstücke  (Baunutzungsverordnung  - BauNVO) vom 23.01.1990  (BGBl. I. S. 132) in der zum Zeitpunkt des  Satzungsbeschlusses geltenden Fassung. (2) Nach § 1 Abs. 5 i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO sind in den  Mischgebieten Einzelhandelsbetriebe sowie  Verkaufsstellen von Handwerksbetrieben und anderen  Gewerbebetrieben, die sich ganz oder teilweise an  Endverbraucher wenden, nicht zulässig. (3) Ausnahmsweise zulässig sind an Endverbraucher  gerichtete Verkaufsstellen von Handwerksbetrieben und  anderen Gewerbebetrieben, wenn sie in unmittelbarem  räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit einem  Handwerks- oder anderen Gewerbebetrieb stehen und  deren Summe an Verkaufs- und Ausstellungsflächen unter   der Größe der Geschossfläche des Handwerks- oder  anderen Gewerbebetriebsteiles liegt, sowie Kioske und  gastronomische Betriebe, die der Versorgung der in den  Mischgebieten Arbeitenden dienen.




